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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §58 Abs2;

AVG §59 Abs1;

AVG §60;

AVG §66 Abs4;

BauO OÖ 1994 §36 Abs1;

BauRallg;

Rechtssatz

Ein Abspruch über geringfügige Abweichungen vom Bebauungsplan gemäß § 36 Abs 1 OÖ BauO 1994 setzt die

Erteilung der Baubewilligung für das jeweils zu beurteilende Bauvorhaben voraus. Mit der Abweisung des

Baubewilligungsansuchens ist auch über den Antrag nach § 36 OÖ BauO 1994 entschieden. Die Baubehörde hat in

ihrem Bescheid, mit welchem sie die beantragte Baubewilligung versagt, ihrer Begründungsp@icht auch hinsichtlich

der Annahme, dass die Voraussetzungen des § 36 OÖ BauO 1994 für das jeweilige Bauvorhaben nicht vorliegen,

nachzukommen.
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